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GELEBTE RELIGION UND SCHULALLTAG 
 
Handreichung des Amtes für Volksschulen Kanton Basel-Landschaft,  
gültig ab Schuljahr 2008/2009 
 
1.  Vorwort 
  

 

Alle Kinder und Jugendlichen, Mädchen wie Knaben, haben ein verfasstes Recht auf aus-
reichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht. Dieser Anspruch ist in der Form 
des Schulobligatoriums gesetzlich verankert. Trägerin des gesetzlichen Bildungsauftrags 
ist die allen gemeinsame Volksschule, welche zurzeit den zweijährigen Kindergarten und 
die insgesamt neunjährige Primar- und Sekundarschule umfasst. Die staatlichen Schulen 
unterstehen der in der Bundesverfassung garantierten Neutralitätspflicht, das heisst: Sie 
werden weltanschaulich und religiös neutral geführt. Es gibt deshalb grundsätzlich kein 
Schulangebot, an dem Schülerinnen und Schüler aus religiösen Gründen nicht teilnehmen 
können.  
 
Der Neutralitätspflicht zum Trotz bewegt sich die Schule im Spannungsfeld nicht immer 
widerspruchsfreier Grundrechte und religiöser Fragen. So garantiert die Bundesverfas-
sung einerseits den Anspruch aller Menschen auf Gleichbehandlung und andererseits die 
Religionsfreiheit jedes Einzelnen. Dieses Spannungsfeld verweist auf die Frage, in wel-
chem Umfang religiöse Überzeugungen und Haltungen von Kindern und deren Erzie-
hungsberechtigten den Bildungsauftrag der Schule relativieren können. Konflikte kann 
aber auch das Spannungsfeld zwischen dem Erziehungs- und Obhutsrecht der Erzie-
hungsberechtigten einerseits und dem Bildungs-, Erziehungs- und Integrationsauftrag der 
Schule andererseits hervorrufen.  
 
Diese Handreichung soll den Schulräten, Schulleitungen, Lehrpersonen sowie den Erzie-
hungsberechtigten Sicherheit im Umgang mit diesen Spannungsfeldern vermitteln. Die 
Handreichungen stützen sich auf Verfassung und Gesetz und stellen, wie es das für die 
Schweiz verbindliche UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes vom 20. Novem-
ber 1989 verlangt, das Wohl und den Bildungsanspruch des Kindes und des Jugendlichen 
als handlungsleitende Kriterien ins Zentrum.  
 
Beim Umgang mit religiösen Fragen innerhalb und ausserhalb der Schule hat das Ver-
ständnis für  Toleranz eine zentrale Bedeutung. Toleranz gegenüber religiös oder weltan-
schaulich begründeten Haltungen und Verhaltensweisen gehört, so lange diese sich in-
nerhalb unserer Rechtsordnung befinden, zu den wichtigsten Grundwerten unserer Ge-
sellschaft. Toleranz kann aber auch Ausdruck von Desinteresse und Vernachlässigung 
sein. Wenn religiös motivierte Dispensationsgesuche für den Sport- und Schwimmunter-
richt oder für Klassenlager mit Verweis auf das Toleranzgebot gewährt werden, wird ein 
Grundrecht des Kindes missachtet: das Recht, die gleichen Bildungsangebote zu erhalten 
wie andere Kinder. Falsche Toleranz diskriminiert. Diese Handreichung hat die Zielset-
zung, die individuellen Persönlichkeitsrechte, das Toleranzgebot und das Recht auf Bil-
dung und Integration zu berücksichtigen.  
 
Im Interesse des Kindes verstehen sich Schulleitungen, Lehrpersonen und Erziehungsbe-
rechtigte als Partnerinnen und Partner in Erziehungsfragen, zu denen auch Fragen über 
religiös und weltanschaulich begründete Überzeugungen und Verhaltensweisen gehören. 
Diese Handreichung entbindet die Schulen nicht vom Dialog und von der Kooperation mit 
den Erziehungsberechtigten. Im Gespräch soll nach tragfähigen, individuellen Lösungen 
gesucht werden, die den Schülerinnen und Schülern Bildung und Teilhabe an der Klas-
sen- und Schulhauskultur ermöglichen.  
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2.  Rechtliche Grundlagen 
  
2.1. Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 
  

 

Art. 7 
Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schützen. 
 
Art. 8 
¹ Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.  
² Niemand darf diskriminiert werden, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des 
Geschlechts, des Alters, der Sprache, der sozialen Stellung, der Lebensform, der religiö-
sen, weltanschaulichen oder politischen Überzeugung oder wegen einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Behinderung. Mann und Frau sind gleichberechtigt.  
³ Das Gesetz sorgt für ihr rechtliche und tatsächliche Gleichstellung, vor allem in Familie, 
Ausbildung und Arbeit. 
 
Art. 11 
1 Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf besonderen Schutz ihrer Unversehrtheit 
und auf die Förderung ihrer Entwicklung.  
2 Sie üben ihre Rechte im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit aus. 
 
Art. 15 
¹ Die Glaubens- und Gewissensfreiheit ist gewährleistet.  
² Jede Person hat das Recht, ihre Religion und ihre weltanschauliche Überzeugung frei zu 
wählen und allein oder in der Gemeinschaft mit anderen zu bekennen.  
³ Jede Person hat das Recht, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzugehören 
und religiösem Unterricht zu folgen.  
4 Niemand darf gezwungen werden, einer Religionsgemeinschaft beizutreten oder anzu-
gehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder religiösem Unterricht zu folgen. 
  
Art. 36 
¹ Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer gesetzlichen Grundlage. Schwer-
wiegende Einschränkungen müssen im Gesetz selbst vorgesehen sein. Ausgenommen 
sind Fälle ernster, unmittelbarer und nicht abwendbarer Gefahr.  
2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch ein öffentliches Interesse oder durch 
den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.  
3 Einschränkungen von Grundrechten müssen verhältnismässig sein.  
4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar. 
 
Art. 62 
¹ Für das Schulwesen sind die Kantone zuständig.  
² Sie sorgen für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offen steht. 
Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. 
An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich. 
 
Art. 72 
1 Für die Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat sind die Kantone zu-
ständig. 
2 Bund und Kantone können im Rahmen ihrer Zuständigkeit Massnahmen treffen zur 
Wahrung des öffentlichen Friedens zwischen den Angehörigen der verschiedenen Religi-
onsgemeinschaften. 
 

  



 

GELEBTE RELIGION UND SCHULALLTAG Handbuch für Schulräte und Schulleitungen 
 

Mai 2010  3 von 12 
 

2.2. Schweizerisches Zivilgesetzbuch 
  

 

Art. 301 
Die Eltern leiten im Blick auf das Wohl des Kindes seine Pflege und Erziehung und treffen 
unter Vorbehalt seiner eigenen Handlungsfähigkeit die nötigen Entscheidungen. Das Kind 
schuldet den Eltern Gehorsam; die Eltern gewähren dem Kind die seiner Reife entspre-
chende Freiheit der Lebensgestaltung und nehmen in wichtigen Angelegenheiten, soweit 
tunlich, auf seine Meinung Rücksicht. Das Kind darf ohne Einwilligung der Eltern die häus-
liche Gemeinschaft nicht verlassen; es darf ihnen auch nicht widerrechtlich entzogen wer-
den. 
 
Art. 302 
Die Eltern haben das Kind ihren Verhältnissen entsprechend zu erziehen und seine kör-
perliche, geistige und sittliche Entfaltung zu fördern und zu schützen. (...) Zu diesem Zwe-
cke sollen sie in geeigneter Weise mit der Schule und wo es die Umstände erfordern mit 
der öffentlichen und gemeinnützigen Jugendhilfe zusammenarbeiten. 
 
Art. 303 
Über die religiöse Erziehung verfügen die Eltern. Ein Vertrag, der diese Befugnis be-
schränkt, ist ungültig. Hat ein Kind das 16. Altersjahr zurückgelegt, so entscheidet es 
selbstständig über sein religiöses Bekenntnis. 
 

  
2.3. Bildungsgesetz des Kantons Basel-Landschaft vom 6. Juni 2002 
  

 

§ 2 Ziel 
1 Die Bildung ist ein umfassender und lebenslanger Prozess, der die Menschen in ihren 
geistigen, körperlichen, seelischen, kulturellen und sozialen Fähigkeiten altersgemäss 
fördert und von ihnen Leistungsbereitschaft fordert. Das Bildungswesen weiss sich der 
christlichen, humanistischen und demokratischen Tradition verpflichtet. 
2 Die angebotenen Bildungswege sind gleichwertig. 
Die Schulen, Lehrbetriebe und anderen Bildungsstätten vermitteln ihren Schülerinnen, 
Schülern oder Auszubildenden das für ihr Leben nötige Wissen und stärken ihr Selbstver-
trauen. Sie achten dabei ihre geschlechtliche und kulturelle Identität und geben ihnen 
Werte weiter, die sie zu einem verantwortungsvollen Verhalten gegenüber den Menschen 
und der Umwelt befähigen. 
3 Schülerinnen, Schüler und Auszubildende tragen ihrem Alter entsprechend zum Erfolg 
ihrer Ausbildung bei. Sie respektieren die Regeln der Schule. 
4 Die Erziehungsberechtigten tragen die Verantwortung für die Erziehung ihrer Kinder. Sie 
fördern deren Leistungsbereitschaft und unterstützen die Arbeit der Schulen sowie der 
Lehrerinnen und Lehrer und anderen Ausbildenden. 
 
§ 4  Bildungsanspruch 

1 Jedes Kind hat bis zum Abschluss der Sekundarstufe II Anspruch auf eine seinen Fähig-
keiten entsprechende Bildung. 
 
§ 20 Christlicher Religionsunterricht 
1 Der christliche Religionsunterricht wird durch die Landeskirchen und die anderen kanto-
nal anerkannten Religionsgemeinschaften organisiert. 
2 Schulen ermöglichen den Schülerinnen und Schülern die Teilnahme. 
3 Die Trägerschaft stellt die dafür erforderlichen Schulräume unentgeltlich zur Verfügung. 
4 Die Religionslehrerinnen und Religionslehrer nehmen an den Sitzungen des Lehrerin-
nen- und Lehrerkonvents ihrer Schule mit beratender Stimme teil. 
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2.4. Verordnung für den Kindergarten und die Primarschule vom 13. Mai 2003 
  

 

§ 55 Beurlaubungen 
1 Schülerinnen und Schüler können auf schriftliches Gesuch der Erziehungsberechtigten 
befristet vom Schulbesuch beurlaubt werden, wenn besondere Gründe vorliegen. 
2 Für die Bewilligung von Beurlaubungen sind zuständig: 

    a. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer bis zu 1 Tag; 
    b. die Schulleitung ab 1 Tag bis zu 2 Wochen sowie bei der Verlängerung von Wo-

chenenden oder Ferien; 
    c. der Schulrat auf Antrag der Schulleitung bei mehr als 2 Wochen. 

 
3 Die Schulleitung sorgt in Absprache mit dem Lehrerinnen- und Lehrerkonvent für eine 
einheitliche Praxis innerhalb der Schule. 

  

 

§ 56 Dispensation vom Unterricht 
1 Schülerinnen und Schüler können aus triftigen Gründen vom Besuch einzelner Bil-
dungsbereiche sowie vom Schulbesuch an einzelnen Wochentagen dispensiert werden. 
2 Über die Dispensation entscheidet die Schulleitung auf Gesuch der Erziehungsberech-
tigten. 

  
2.5. Verordnung für die Sekundarschule vom 13. Mai 2003 
  

 

§ 35 Beurlaubungen 
1 Schülerinnen und Schüler können auf schriftliches Gesuch der Erziehungsberechtigten 
befristet vom Schulbesuch beurlaubt werden, wenn besondere Gründe vorliegen. 
2 Für die Bewilligung von Beurlaubungen sind zuständig: 

    a. die Klassenlehrerin oder der Klassenlehrer bis zu 1 Tag; 
    b. die Schulleitung ab 1 Tag bis zu 2 Wochen sowie bei der Verlängerung von Wo-

chenenden oder Ferien; 
    c. der Schulrat auf Antrag der Schulleitung bei mehr als 2 Wochen. 

 
3 Die Schulleitung sorgt in Absprache mit dem Lehrerinnen- und Lehrerkonvent für eine 
einheitliche Praxis innerhalb der Schule. 

  

 

§ 36 Dispensation vom Unterricht 
1 Schülerinnen und Schüler können aus triftigen Gründen vom Besuch einzelner Bil-
dungsbereiche sowie vom Schulbesuch an einzelnen Wochentagen dispensiert werden. 
2 Über die Dispensation entscheidet die Schulleitung auf Gesuch der Erziehungsberech-
tigten. 

 
 
3.  Generelle Überlegungen zum Umgang mit Religion in der Schule 
  
3.1. Einleitung 
  

 

Die Gesamtheit der Schülerinnen und Schüler des Kantons Basel-Landschaft ist in den 
letzten Jahren in verschiedener Hinsicht heterogener geworden. Unter anderem hat die 
Vielfalt der religiösen Überzeugungen und Werte in der Gesellschaft, und damit auch in 
der Schule, zugenommen. In den meisten Fällen prägen unterschiedliche Ansichten den 
Alltag. Wenn jedoch religiöse Überzeugungen und Praktiken nicht mit den Erwartungen 
und Gepflogenheiten der Schule vereinbar sind, entstehen Spannungsfelder.  
Der Umgang mit derartigen Vorkommnissen ist für alle Beteiligten sehr anspruchsvoll. Um 
sowohl den Schulleitungen, den Lehrpersonen, als auch den Erziehungsberechtigten Si-
cherheit im Umgang mit solchen Fragen zu geben, haben verschiedene Kantone sowie 
die Geschäftsleitung des Dachverbands der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer Handrei-
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chungen und Positionspapiere zu diesem Thema herausgegeben.1 Die folgenden generel-
len Überlegungen zum Umgang mit Religion in der Schule des Kantons Basel-Landschaft 
lehnen sich an die bereits bestehenden Unterlagen an. Sie dienen als allgemeine Orien-
tierungshilfe für den Umgang mit Religion in der Schule und bieten den Verantwortlichen 
eine Grundlage, wenn es gilt, Fragen und Vorgehensweisen in diesem Zusammenhang 
zu klären und zu entscheiden. 
 

  
3.2. Ausgangslage 
  

 

Das Bildungsgesetz des Kantons Basel-Landschaft aus dem Jahr 2002 hält fest, dass das 
Bildungswesen des Kantons sich der christlichen, humanistischen und demokratischen 
Tradition verpflichtet weiss.2 Die Schulen berufen sich ausdrücklich auf christliche Werte, 
weil das Schulwesen in der Geschichte des Kantons stets eng mit der Kirche verbunden 
war. Aber nicht nur die Schule, sondern die ganze Gesellschaft orientierte sich bis vor 
relativ kurzer Zeit stark am christlichen Glauben und ist bis heute von ihm geprägt.  
Schaut man jedoch die aktuelle konfessionelle Situation im Kanton an, sieht man, dass 
diese traditionell enge Verbindung zwischen Bevölkerung und Landeskirchen einem ge-
sellschaftlichen Wandel unterworfen ist. Rund ein Drittel der Menschen im Kanton Basel-
Landschaft gehörte 2006 keiner Landeskirche an.3 Dabei verteilen sich die Angehörigen 
der verschiedenen Religionen nicht gleichmässig auf den ganzen Kanton. Je nach Wohn-
gemeinde oder Quartier sind die verschiedenen Glaubensrichtungen stärker oder schwä-
cher vertreten.  
Unabhängig von der konfessionellen Zusammensetzung der Klassen ist die Schule als 
Teil der Gesellschaft historisch bedingt auf die Bedürfnisse der Christinnen und Christen 
ausgerichtet. So findet an christlichen Feiertagen wie beispielsweise Weihnachten, Os-
tern, Auffahrt oder Pfingsten keine Schule statt, damit die Gläubigen diese Feste feiern 
können. Schulfrei ist teilweise auch an konfessionellen Feiertagen oder an der Fasnacht, 
einem Brauch mit religiösem Hintergrund. Hingegen gibt es keine allgemein schulfreien 
Tage an den Festtagen anderer Religionen. Dies bedeutet, dass die Erziehungs-
berechtigten anderer Glaubensrichtung unter Umständen entscheiden müssen, ob ihr 
Kind lieber einen religiösen Feiertag angemessen begehen oder die Schule besuchen 
soll. Dabei entsteht ein Zielkonflikt, weil das Kind sowohl ein verfassungsmässiges Recht 
hat, seinem Glauben nachzuleben, als auch gesetzlich dazu verpflichtet ist, die Schule zu 
besuchen. 
Dieses konkrete Beispiel zeigt auf, dass es im Umgang mit religiösen Fragen zu Zielkon-
flikten zwischen den Ansprüchen von Gläubigen und den Ansprüchen der Schule kom-
men kann. Es ist klar, dass die Schule auf die religiösen Bedürfnisse Andersgläubiger 
Rücksicht nehmen muss. Allerdings ist es für die Schule schwierig abzuschätzen, wie weit 
sie diesen Anliegen entgegenkommen soll. 
Um diese und ähnliche Fragen im Umgang mit Religion an der Schule zu klären, braucht 
es allgemeine Grundsätze und Empfehlungen. Die folgenden Überlegungen bieten eine 
solche Orientierungshilfe. Sie gehen von den beiden grundsätzlichen Hauptfragen zum 
Umgang mit Religion in der Schule aus: 
 

                                                           
1 Erziehungsdirektion des Kantons Bern: Umgang mit kulturellen und religiösen Symbolen und Traditionen,  Schule 
und Ausbildung. 2007; Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt: Umgang mit religiösen Fragen an der 
Schule. 2007; Departement für Bildung und Kultur Solothurn: Richtlinien für den Umgang mit Fragen zur Religion in 
Schule und Ausbildung. 2008; Position der Geschäftsleitung LCH zum Stellenwert der Religionen im Bildungsauftrag 
und im Schulbetrieb (Beschluss vom 22.10. 2007) , publiziert in: Bildung Schweiz 11 / 2007 
2 § 2 Abs. 1 Bildungsgesetz 
3 Totale Wohnbevölkerung Kanton Basel-Landschaft 2006: 269’638 Personen; Evangelisch- Reformierte: 102’411; 
Römisch-Katholiken: 80’886; Christkatholiken: 1’095; andere / ohne Angaben: 85’246. Statistisches Amt Kanton 
Basel-Landschaft. (www. statistik.bl.ch; 27.1.2008) 
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 a. Was bedeutet es für den konkreten Schulalltag, wenn sich die Schule des Kantons 
Basel-Landschaft auf christliche Werte beruft? Inwiefern dürfen die christlichen Wer-
te und Traditionen den Schülerinnen und Schülern vermittelt werden, wenn gleich-
zeitig die Schule gemäss Bundesverfassung die Glaubens- und Gewissensfreiheit 
zu respektieren hat? 

   
 b. Wie soll die Schule mit den religiösen Ansprüchen von Familien und Kindern umge-

hen, die nicht christlichen Glaubens sind? Wie soll entschieden werden, wenn die 
Einhaltung religiös bedingter Regeln nicht mit dem Schulbetrieb vereinbar ist? 

  

 

Die herrschende Rechtslage4 gibt auf den ersten Blick keine klaren Antworten auf diese 
Fragen, da jeweils mehrere rechtliche Voraussetzungen zu beachten sind. Für die  Be-
antwortung der ersten Frage (a.) muss einerseits Artikel 15 der Bundesverfassung be-
rücksichtigt werden. Danach darf niemand dazu gezwungen werden, einer Religions-
gemeinschaft beizutreten oder anzugehören, eine religiöse Handlung vorzunehmen oder 
religiösem Unterricht zu folgen.5  Daraus wird die religiöse Neutralität der öffentlichen 
Schule abgeleitet. Andererseits orientiert sich die Schule des Kantons Basel-Landschaft 
gemäss Bildungsgesetz an christlichen Werten. Bei der Beantwortung der zweiten Frage 
(b.) treten gar zwei Zielkonflikte auf. Der Bildungsauftrag der Schule ist einerseits der 
Glaubens- und Gewissensfreiheit und andererseits dem Recht der Erziehungsberechtig-
ten, ihre Kinder zu erziehen, gegenüberzustellen.  
Im folgenden Abschnitt soll aufgezeigt werden, wie diese Zielkonflikte zu bewältigen und 
welche Werte bei der Entscheidungsfindung wie stark zu gewichten sind. In diesem Zu-
sammenhang ist zu betonen, dass der Kommunikation zwischen der Schule und Erzie-
hungsberechtigten und Kindern eine herausragende Bedeutung zukommt, wenn es Inter-
essenskonflikte in Fragen zum Umgang mit Religion gibt. Es ist wichtig, dass Schulrat und 
Schulleitung versuchen, die Erziehungsberechtigten in den Entscheidungsprozess bei der 
Klärung solcher Fragen mit einzubeziehen und ihnen ihre Haltung und Überlegungen dar-
zulegen. Ziel eines solchen Prozesses ist es, tragfähige und für alle akzeptable Lösungen 
zu finden, indem gemeinsam Argumente gegeneinander abgewogen und Überlegungen 
offen gelegt werden. Die folgenden Eckwerte zur Lösung der Zielkonflikte sollen den Be-
teiligten Argumentationshilfen bieten. 
 

 
3.3. Eckwerte zur Lösung der Zielkonflikte 
  
3.3.1 Konfessionelle Neutralität der Schulen einerseits und die Orientierung der Schule 

an der christlichen Tradition andrerseits 
  

 

Wie oben erwähnt, wird aus Artikel 15 der Bundesverfassung die konfessionelle Neutrali-
tät der öffentlichen Schule abgeleitet. Daraus folgt, dass in der Schule alle Religionen als 
gleichwertig angesehen werden müssen und dass kein Schüler und keine Schülerin im 
Unterricht konfessionell indoktriniert werden darf. 
Konfessionelle Neutralität bedeutet hingegen nicht, dass die Schule ein wertfreier Raum 
ist. Es ist im Gegenteil sogar Auftrag der Schule, die herrschenden gesellschaftlichen 
Werte unserer Kultur zu vermitteln und sich gegen Angriffe auf diese zu wehren. Zu die-
sen Werten unserer Gesellschaft gehören beispielsweise die Freiheit des Individuums, 
das Prinzip der Solidarität, der Schutz des Lebens, das Leben nach demokratischen 
Grundsätzen, die Gewährung von Chancengleichheit oder Meinungsfreiheit. In der allge-
meinen Diskussion um gesellschaftliche Überzeugungen wie den oben genannten soll  

                                                           
4 Die rechtlichen Grundlagen, die für die Beantwortung der Frage relevant sind, sind in Kapitel 2 dieser Broschüre 
aufgeführt (S. 3-5). 
5 Bundesverfassung, Art. 15 
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auch eine Diskussion um die Werte und Haltungen in verschiedenen Religionen, nicht nur 
der christlichen, geführt werden. 
Neben der Vermittlung der gesellschaftlichen Grundwerte macht die Schule die Lernen-
den mit den Grundlagen unserer Kultur vertraut. Diese ist von der jüdisch-christlichen 
Tradition geprägt und kann deshalb nur verstanden werden, wenn die Kinder und Jugend-
lichen die Geschichte und die Glaubensinhalte dieser Tradition kennen. 
Aufgrund dieser Überlegungen wird klar, dass der vermeintlich wahrgenommene Zielkon-
flikt zwischen dem Postulat der konfessionellen Neutralität der Schule und ihrer Orientie-
rung an christlichen Werten in Wahrheit keiner ist. Es ist möglich und erwünscht, dass die 
Werte und die Geschichte des Christentums als Lerninhalte vermittelt werden. Genauso 
erwünscht ist es, dass auch solches Wissen über andere Religionen gelehrt wird. Hinge-
gen darf die Schule niemanden auf Glaubensinhalte verpflichten oder Religionen und de-
ren Überzeugungen werten. 

  
3.3.2 Glaubens- und Gewissensfreiheit einerseits und der Bildungsauftrag andererseits 
  
 Es gibt Familien, die ihre Kinder aus religiösen Gründen von gewissen Teilen des Schul-

unterrichts befreien möchten. Sie berufen sich dabei auf die verfassungsmässig garantier-
te Glaubens- und Gewissensfreiheit. Es fragt sich nun, ob dieses Recht so weit ausgelegt 
werden kann, dass Kinder auf schulische Bildungsinhalte verzichten müssen. 
Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu beachten, dass der Staat einen Bildungsauftrag 
zu erfüllen hat. Die öffentliche Schule muss Kinder ungeachtet ihrer Herkunft auf die viel-
fältigen Ansprüche des modernen Lebens vorbereiten, so dass sie sich darin zurechtfin-
den können. Kinder müssen bestmöglich gefördert werden, und es ist Aufgabe des Staa-
tes, allen gleiche Bildungschancen zu gewähren. Die Schule macht Kinder mit den Be-
sonderheiten des Lebens in der Schweiz vertraut und leistet somit wichtige Integrations-
arbeit für Kinder mit Migrationshintergrund. Gesuche um Befreiung von Teilen des Schul-
unterrichts aus Glaubens- und Gewissensgründen müssen den Bildungsanspruch be-
rücksichtigen. Es ist Aufgabe des Staates, dieses Recht zum Wohle des Kindes zu schüt-
zen und es jedem Heranwachsenden unabhängig von seinem oder ihrem Glauben zu 
garantieren. Eine angemessene Schulbildung ist eine Investition in die Zukunft jeder Per-
son und ermöglicht ihr ein selbst bestimmtes Leben in unserer Gesellschaft. Weil einer 
angemessenen Schulbildung eine derart zentrale Bedeutung zukommt, ist das Recht auf 
Bildung höher zu gewichten, als das Recht allen religiösen Praktiken aller Glaubensrich-
tungen jederzeit folgen zu können. 
Dispensationen können darum nicht gewährt werden, wenn dem Kind damit der Zugang 
zu zentralen Bildungsinhalten verwehrt wird. Einige konkrete Beispiele zu diesem The-
menbereich werden im nächsten Kapitel erläutert. 
Bei näherem Hinsehen zeigt es sich also, dass der Zielkonflikt in diesem Bereich nur we-
nige konkrete Fälle betrifft. Das grundsätzliche Recht auf Glaubens- und Gewissensfrei-
heit bleibt erhalten. Es kann jedoch dann eingeschränkt werden, wenn die Beachtung ein-
zelner religiöser Praktiken das Erreichen der Bildungsziele  des Kindes gefährdet. 

  
3.3.3 Das Recht der Eltern bezüglich der Erziehung ihrer Kinder einerseits und der Bil-

dungsauftrag der Schule andrerseits 
  

 

Laut Schweizerischem Zivilgesetzbuch sind die Eltern für die Erziehung ihrer Kinder zu-
ständig. Es kann sein, dass Werte und Ansichten, die innerhalb der Familie gelten, in 
Konflikt geraten mit den Bildungsinhalten der Schule. Im Extremfall möchten die Eltern 
ihre Kinder von gewissen Unterrichtsinhalten dispensieren.  
Auch hier stellt sich die Frage, ob die elterliche Erziehungsgewalt so weit gehen kann, 
dass Kinder teilweise vom Unterricht befreit werden. Diese Frage ist klar zu verneinen. Da 
das Gesetz zwischen dem elterlichen Erziehungsauftrag und dem staatlichen Bildungs-
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auftrag unterscheidet, sind die Eltern rechtlich für die Erziehung ihrer Kinder zuständig, 
während der Staat die Verantwortung für ihre Bildung trägt. Eltern dürfen aufgrund dieser 
Trennung der Zuständigkeiten der Schule keine Bildungsinhalte vorschreiben. Allfällige 
gewünschte Dispensationen von Unterrichtsinhalten können somit von der Schulleitung 
abgewiesen werden. 
Wie schon in der Diskussion unter Punkt 3.3.2 erläutert wurde, ist der Staat verpflichtet, 
das Recht des Kindes auf Bildung zu schützen, auch gegen die Wünsche der Erzie-
hungsberechtigten. Der Staat muss den Kindern Chancengleichheit gewähren und ver-
hindern, dass Kinder durch das Fernbleiben vom Unterricht einen gesellschaftlichen 
Nachteil erleiden.  
Falls Spannungen zwischen den Wünschen der Erziehungsberechtigten und den Bil-
dungsinhalten der Schule entstehen, ist eine transparente und offene Kommunikation 
zwischen den Beteiligten von herausragender Bedeutung.  
Bei näherem Hinsehen löst sich auch dieser Zielkonflikt auf. Rechtlich besteht eine Tren-
nung zwischen den Zuständigkeiten der Erziehungsberechtigten und den Zuständigkeiten 
der Schule. Somit ist es offensichtlich, dass Erziehungsberechtigte der Schule keine Bil-
dungsinhalte vorschreiben können. Dies geschieht zum Wohl des Kindes, dessen Recht 
auf Bildung durch diese Rechtslage geschützt wird. 

  
3.4. Fazit 
  

 
Aufgrund der oben dargelegten Überlegungen sind in der Diskussion um den Umgang mit 
Religion in der Schule die folgenden Schlussfolgerungen zu ziehen: 

  
 a. Die Schule vertritt die gesellschaftlichen Grundwerte, die in der Schweiz gelten.  Diese 

müssen im Unterricht thematisiert und diskutiert werden. Dazu gehört auch die Ver-
mittlung von Wissen über verschiedene Religionen und eine Auseinandersetzung mit 
deren Überzeugungen. 

  
 b. Die Glaubens- und Gewissensfreiheit kann nicht so weit ausgelegt werden, dass Bil-

dungschancen vergeben werden und die Chancengleichheit nicht mehr gewährleistet 
ist. Der Staat garantiert das Recht des Kindes auf Bildung. Dazu gehört auch, dass 
die Schule die Bildungsinhalte bestimmt. 

  

 

Beim Umgang mit Religion an der Schule ist nach diesen Grundsätzen zu entscheiden. 
Dabei kommt dem Dialog zwischen den beteiligten Erziehungsberechtigten, den Schüle-
rinnen und Schülern und der Schule eine herausragende Bedeutung zu. Je besser alle 
Interessengruppen einbezogen sind und je transparenter der Prozess der Entscheidungs-
findung ist, desto tragfähiger sind die gefundenen Lösungen. Dabei ist besonders das 
Wohl des Kindes im Auge zu behalten, wobei nicht nur die gegenwärtige Situation, son-
dern auch spätere berufliche und gesellschaftliche Perspektiven zu beachten sind. 
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4.  Praktische Fragen im Umgang mit Religionen 
 

Grundsatz 

Um Ausgrenzungen vorzubeugen und Verständnis zu wecken, ist es sinnvoll, religiöse Beson-
derheiten im Unterricht zu thematisieren.  
Bei auftretenden Fragen hört die Schulleitung die Erziehungsberechtigten an und klärt diese 
im gemeinsamen Gespräch. Bei Bedarf soll eine Kulturvermittlerin oder ein Kulturvermittler 
eingesetzt werden.  
Grundlage für Dispensationen von einzelnen Fächern ist § 56 der Verordnung für den Kinder-
garten und die Primarschule, resp. § 36 der Verordnung für die Sekundarschule. 

 
 
4.1. Feiern mit religiösem Hindergrund 
  

Grundsatz 

Feiern mit christlichem Hintergrund (z.B. Weihnachtsfeiern) entsprechen im Kanton Basel-
Landschaft der Schultradition. Sie müssen den Bildungszielen der Schule dienen, im Einklang 
mit der Neutralitätspflicht des Staates sein und dürfen religiöse Gefühle von Kindern und Ju-
gendlichen, welche keiner oder einer weiteren Religion oder Glaubensrichtung angehören, 
nicht verletzen.  
Weitere Religionen und deren religiöse Feste sollen in positiver Art und Weise thematisiert 
werden. 

  
Empfehlungen 

Feiern mit christlichem Hintergrund müssen so gestaltet sein, dass sie:  
• der Aufklärung über ein wichtiges religiöses Fest und seinen Wertehintergrund dienen, 
• das Verständnis für bedeutsame kulturelle Phänomene unserer Gesellschaft fördern, 
• ein gemeinschaftsförderndes Klassenerlebnis für alle ermöglichen, 
• die religiösen Gefühle von Kindern und Jugendlichen, welche keiner oder einer anderen 

Religion oder Glaubensrichtung angehören, nicht verletzen, 
• dem Integrationsprinzip und dem gegenseitigen Verstehensprozess dienen. 
  
Feiertage und Feste weiterer Religionen sind Anlass, sich im Unterricht mit den verschiedenen 
Religionen und Festzeiten der Schülerinnen und Schüler auseinander zu setzen. Auch hierfür 
gelten sinngemäss die oben genannten Ausgestaltungsmerkmale. 
  
  
4.2. Tragen von religiösen Symbolen und Kleidungsstücken 
  

Grundsatz 

Der Kanton Basel-Landschaft kennt keine Vorschriften zur Bekleidung der Schülerinnen und 
Schüler sowie der Lehrpersonen. Das bedeutet, dass das Tragen von religiösen Symbolen 
und Kleidungsstücken in den öffentlichen Schulen erlaubt ist. Es ist zu beachten, dass die 
Bekleidung sachdienlich und dem schulischen Umfeld angemessen ist, d.h. sie darf weder die 
Kommunikation noch die Arbeitsformen behindern, noch darf sie eine Gefahrenquelle darstel-
len. 
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Empfehlungen 

• Das Tragen religiöser Symbole darf nicht als konfessionelle Provokation oder Indoktrinati-
on verstanden werden. Umgekehrt dürfen die Trägerinnen und Träger religiöser Symbole 
nicht provoziert oder ausgeschlossen werden. 

• Auch Lehrpersonen unterstehen den gleichen Regeln. Die besondere Stellung der Lehr-
personen als Vorbilder und Vorgesetzte erfordert von ihnen besondere Zurückhaltung im 
Tragen religiöser Symbole. 

  
  
4.3. Urlaube für religiöse Feiertage 
  

Grundsatz 

Alle Kinder und Jugendlichen aller Bekenntnisse können an den gebotenen Feiertagen (siehe 
Kapitel 5)  auf Verlangen der Erziehungsberechtigten vom Unterricht beurlaubt werden. Der 
Schulstoff muss vor- oder nachgearbeitet werden.  

Bei Übertrittsprüfungen ist kein Urlaub möglich. 

  
Empfehlungen 

• Die Schulen regeln in ihrem Schulprogramm Urlaube auf der Basis der Verordnungen 
zum Bildungsgesetz (siehe Kapitel 2) einheitlich. 

• Allfällige schulinterne Jokertag-Regelungen für die Schülerinnen und Schüler werden 
nicht in die Urlaubsregelung für religiöse Feiertage einbezogen. 

  
  
4.4. Unterricht 
  
4.4.1 Schwimm- und Sportunterricht 
  

Grundsatz 

Der Schwimm- und Sportunterricht ist obligatorisch.  

Dispensationen vom Schwimmunterricht können gewährt werden, wenn Schülerinnen und 
Schüler die Geschlechtsreife erlangt haben und der Schwimmunterricht geschlechtergemischt 
erteilt wird. Für den Besuch von geschlechtergetrenntem Schwimmunterricht werden keine 
Dispensationen gewährt.  

Dispensationsbewilligungen werden nur befristet erteilt. 

  
Empfehlungen  

• Schülerinnen und Schülern können einen Ganzkörper-Schwimmanzug tragen, sofern dies 
von ihnen oder von den Erziehungsberechtigten gewünscht wird. 

• Im Sportunterricht kann den religiös begründeten Bekleidungsvorschriften entsprochen 
werden. Betreffend Sicherheit gilt der Grundsatz unter 4.2. 

• Beim Umziehen und Duschen soll der Wunsch nach Schutz der Intimsphäre berücksich-
tigt werden (abgetrennte Umziehkabine; separate Duschen, usw.). 

• Nach Möglichkeit werden die Mädchen von einer Lehrerin und die Knaben von einem 
Lehrer unterrichtet. 

• Wenn bei Schülerinnen und Schülern wegen religiösen Fastenvorschriften die körperliche 
Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist, ist darauf Rücksicht zu nehmen. 
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4.4.2 Hauswirtschaftsunterricht 
  

Grundsatz 

Die Schule berücksichtigt die Speisevorschriften der Religionen. 

Die im Lehrplan formulierten Bildungsinhalte werden dadurch nicht eingeschränkt. 

  
Empfehlungen  

• Zur Förderung des Verständnisses und der Toleranz werden im Hauswirtschaftsunterricht 
die Speisevorschriften von Religionen thematisiert. 

• Für Schülerinnen und Schüler, welche fasten, können die Unterrichtsinhalte und die Un-
terrichtsgestaltung angepasst werden. 

  
  
4.5 Schulanlässe mit und ohne auswärtigem Übernachten 
  
  

Grundsatz 

Schullager und Sportwochen, die im Rahmen des gesetzlichen Bildungsauftrages durchge-
führt werden, sind obligatorisch.  

Eintägige Ausflüge und Exkursionen gehören zur Schulzeit.  

Alle Schülerinnen und Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet. 

  
Empfehlungen  

• Erziehungsberechtigte werden im Voraus über Sinn und Zweck von Klassenlagern  
aber auch über die Organisation, die Rahmenbedingungen und die Aktivitäten im geplan-
ten Klassenlager informiert. 

• Bei auswärtigem Übernachten ist es wichtig, Folgendes zu beachten und zu kommunizie-
ren: 

 - Die Schlafräume sind nach Geschlechtern getrennt. 
 - Im Leitungsteam sind beide Geschlechter vertreten. 
 - Duschen und Waschen ist getrennt möglich (Schutz der Intimsphäre). 
 - Den Schülerinnen und Schülern wird ermöglicht, religiöse Handlungen (Gebete, Wa-

schungen usw.) vorzunehmen. 
 - Speisevorschriften der verschiedenen Religionen werden berücksichtigt. 
  
  
5.  Hohe Feiertage verschiedener Religionen 
 
Alle Religionen kennen unterschiedliche Feste und Feiertage.  
Genaue Beschreibungen sind in verschiedenen Fachbüchern, im Internet, auf dem jährlich er-
scheinenden Kalender der Religionen sowie auf dem Interkulturellen Festkalender  
(www.feste-der-religionen.de) zu finden. 
Videos, Tonbildreihen, Materialkoffer mit Gegenständen aus den verschiedenen  
Religionen und weitere Unterrichtsmaterialien sind bei der Oekumenischen Medienverleihstelle 
ausleihbar (siehe Adressen). 
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6.  Adressen 
 
Beratung Fachbereich Interkulturelle Pädagogik 

Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 
Amt für Volksschulen 
Postfach 616 
4410 Liestal 
Tel. 061 552 50 98  

  
 Fachstelle Integration 

Sicherheitsdirektion 
Allee 9 
4410 Liestal 
Tel. 061 552 66 53  

  
Informationen 
und Materialien 

INFOREL  
Information Religion  
Postfach 
4027 Basel  
Tel. 061 303 93 30  
www.inforel.ch 

  

 

Oekumenische Medienverleihstelle  
Lindenberg 12  
4058 Basel,  
Tel. 061 690 28 00   
www.oekumenischemedien.ch 
E-Mail: info@oekumenischemedien.ch 

  

 

Interreligiöse Arbeitsgemeinschaft IRAS COTIS 
Winkelriedplatz 6 
Postfach 
4002 Basel 
Tel. 061 361 59 81 
www.iras-cotis.ch 
E-mail: info@iras-cotis.ch 

  
  
  
  
Impressum Walter Brönnimann Amt für Volksschulen 
 Markus Christ Evangelisch-reformierte Kirche BL 
 Ursina Fehr Kursleiterin Deutsch als Zweitsprache und  

Interkulturelle Pädagogik 
 Ursula Lanz Amt für Volkschulen 
 Felix Terrier Römisch-katholische Kirche BL 
   
 In einer Konsultation haben sich der Bildungsrat des Kantons BL, der Rechtsdienst 

der BKSD, der Kantonale Integrationsbeauftragte, die Mitglieder des „Runden Tisches 
der Religionen BS/BL“ sowie die Vorstände der Schulleitungskonferenz der Volks-
schule BL zur Handreichung geäussert. Ihre Anregungen wurden aufgenommen und 
zum Teil berücksichtigt. 

 


